
04/2005

Margit Glasow:
Macht eine solide
Ausbildung heute
noch Sinn? 

Neue Serie:
Universitäts-
Kinder-Klinik,
Köln

Claire Weckesser
arbeitsrechtliche
Rahmenbedingungen

Katja Biemer
Persönliches
Budget
Budgetassistenz

Deutsche Gesellschaft für
Osteogenesis imperfecta
(Glasknochen) Betroffene e. V.

www.OI-Gesellschaft.de

DER DURCHBRUCH

Schule,
Berufsausbildung,

Studium,
Arbeitsplatzsuche

AKTUELLES THEMA



kommt, dass ich mich niemals in die
„Büro-Schublade“ stecken lassen
wollte. Nur weil ich behindert bin,
möchte ich nicht den Weg gehen,
den Tausende vor mir gegangen sind,
weil sie ihre Hoffnung und ihren Mut
beim damaligen Arbeitsamt abgeben
mussten.
Ich traue mir ein Leben als eBay-
Power-Sellerin absolut zu und dieser
Gedanke ist die Motivation, die man
in jedem Job haben sollte – der Glau-
be an sich selbst und der Wille, vor
seinem Handicap nicht zu kapitulie-
ren, sondern mit Stolz und erhobe-
nen Hauptes nach vorn zu sehen.
Vorbei an allen Zweiflern, die einem
nicht mehr als eine Behinderten-
werkstatt zutrauen...

Wer weitere Infos über die MCS
haben möchte, kann auf den nachfol-
genden Link klicken
http://www.mcs-bochum.de oder
sich direkt an mich wenden (janikas-
world@gmx.de), denn ich bin gern
bereit, noch mehr über meine per-
sönlichen Erfahrungen zu sprechen
und freue mich, wenn ich anderen
Menschen dadurch Mut machen
kann.

Der Integrationshelfer als wichtiger
Bestandteil einer Integration von Kin-
dern mit besonderem Förderbedarf
in der allgemeinen Schule rückte in
den vergangenen Jahren immer
mehr in den Mittelpunkt.
Dabei sind nicht nur die Eltern verun-
sichert, wo man Anträge stellt, wer
das finanzieren soll, wer denn als
Integrationshelfer geeignet ist usw.
Auch die Bediensteten der zuständi-
gen Behörden, die Sozialverwaltun-
gen zeigen sich bei dieser Thematik
häufig überfordert, so dass manches
Mal von einem Sozialamt zum ande-
ren unterschiedliche Entscheidungen
getroffen werden.
Wir wollen also versuchen, hier eini-
ge Tipps zu geben, damit die Mög-
lichkeit des Integrationshelfers als
wesentlicher Bestandteil einer guten
Einzelintegration möglichst vielen
Schülern zur Verfügung steht.
Kinder mit besonderem Förderbedarf
in Bezug auf Integrationshelfer sind
Kinder, die körperlich, geistig oder
seelisch behindert sind oder von
Behinderung bedroht sind, d.h. dass
der Eintritt einer Behinderung nach
allgemeiner ärztlicher oder sonstiger
fachlicher Erkenntnis mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.

Ein Integrationshelfer ist eine Person,
die während eines Teils oder auch
der gesamten Schulzeit (einschließ-
lich des Schulwegs) beim Schüler ist,

um Defizite zu kompensieren und
Hilfestellung zu leisten. Meistens ist
dies ein Zivildienstleistender oder
eine junge Frau, die ein freiwilliges
soziales Jahr ableistet. Im Einzelfall
können es aber auch Kinderpflegerin-
nen, Erzieherinnen, Hausfrauen oder
Hausmänner sein.

Der erste Schritt ist und bleibt die
Schulwahl. Das zuständige Schulamt
muss den Schulbesuch an der
gewünschten Schule genehmigen,
denn es gilt der Grundsatz, dass das
Schulamt (möglichst im Einverneh-
men mit den Eltern) die Schule
bestimmt, in der das Kind die beste
Förderung erfährt. Dies hat das Bun-
desverwaltungsgericht bereits 1986
(BVerwG 5 C 72.84) so entschieden
und mit Urteil vom 02.09.93 (BVer-
wG 5 C 50/91) bestätigt.
Andere Urteile, die sehr gerne in
Bezug auf die Schule vor den Behör-
den zitiert werden, sind von der
Sache falsch angewendet, oft bezie-
hen sie sich auf die Heimunterbrin-
gung. Wenn mit der Schule verhan-
delt wird, ob ein behindertes Kind in
die Regelschule darf, kann man
erwähnen, dass ggf. auch ein Integra-
tionshelfer zur Verfügung steht. In
Einzelfällen wurde aber schon
bekannt, dass bestimmte Sozialämter
auf die Entscheidung der Schulbehör-
de Einfluss zu nehmen versuchen.
Eine nachweisbare Beeinflussung der
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Schulbehörde seitens eines Sozial-
amtes mit dem Erfolg, dass das Kind
nicht in die gewünschte Regelschule
darf, stellt eine sachfremde Beein-
flussung und damit einen rechtswid-
rigen Grundrechtseingriff dar.
In den Ausführungen zum Diskrimi-
nierungsschutz für Behinderte im
Grundgesetz schreibt Prof. Dr. Herde-
gen: „Wenn Kinder wegen ihrer
Behinderung nicht zu Regelschulen
zugelassen, sondern auf die Sonder-
einrichtungen verwiesen werden, so
liegt hierin eine Benachteiligung stets
dann, wenn diese Ungleichbehand-
lung nicht dem Willen der Betroffe-
nen (oder ihrer Erziehungsberechtig-
ten) entspricht. Die Rechtfertigung
durch das Wohl des Kindes (etwa im
Hinblick auf spezielle Fördermöglich-
keiten) schließt in diesen Fällen nicht
das Vorliegen einer Benachteiligung
im Sinne von Art. 3/III GG aus, son-
dern ist erst im Zusammenhang mit
der Begründung für die Ungleichbe-
handlung von Interesse.“
Ist die Hürde Schulamt genommen.
stellt man bei dem zuständigen Sozi-
alamt, Abteilung Eingliederungshilfe,
einen Antrag auf die Übernahme der
Kosten eines Integrationshelfers. Von
Vorteil wäre, wenn man schon einen
Integrationshelfer oder den Träger
einer caritativen Einrichtung, die
einen Integrationshelfer stellen,
benennen kann. Für die Stadt Strau-
bing und den Landkreis Straubing-
Bogen hat z. B. der Malteser Hilfs-
dienst im Rahmen der Arbeitsge-
meinschaft offene Behindertenarbeit
die Trägerschaft für die bisherigen
Integrationshelfer übernommen.

Die rechtlichen Grundlagen hierfür
sind die §§ 39, 40 Bundessozialhilfe-
gesetz (BSHG). Darin heißt es, dass
Maßnahmen der Eingliederungshilfe
vor allem „... Hilfe zu einer angemes-
senen Schulbildung, vor allem im
Rahmen der allgemeinen Schulpflicht
...“ sind. Die Hilfe hierzu umfasst heil-
pädagogische sowie sonstige Maß-
nahmen der Schulbildung zugunsten
behinderter Kinder und Jugendlicher,
wenn die Maßnahmen erforderlich
und geeignet sind, dem behinderten
Kind oder Jugendlichen eine im Rah-
men der allgemeinen Schulpflicht
üblicherweise erreichbare Bildung zu
ermöglichen.

Der Nachweis, dass die Maßnahme
erforderlich und geeignet ist, kann
durch ein Attest des Hausarztes oder
ein Schulgutachten erbracht werden,
das möglichst schon zur Antragsstel-
lung beigelegt werden sollte. Trotz-
dem kann das Sozialamt die Vorstel-
lung beim Amtsarzt für erforderlich
halten.
In der Regel verlangen die Sozialäm-
ter zunächst, dass das Einkommen
der Eltern bzw. Erziehungsberechtig-
ten offen dargelegt wird. Dies ist bei
der Eingliederungshilfe u. a. als Hilfe
zu einer angemessenen Schulbildung
für Kinder und Jugendliche unter 21
Jahren nicht nötig und damit rechts-
widrig! Zum einen würden Daten zu
Unrecht erhoben und zum anderen
bedeutet dies, dass die Bearbeitung
des Antrags allein durch die Einkom-
mensprüfung unnötig hinausgezö-
gert würde.

Nach der Antragsstellung erhält man
i. d. R. nach vier Wochen entweder
eine Aufforderung zu einer weiteren
ausführlichen Stellungnahme als
Anhörung nach § 24 SGB X, bei der
dann bereits der zu erwartende Ent-
scheid angedeutet wird oder im Ide-
alfall einen Bescheid. Die Anhörung
sollte schnell beantwortet werden,
damit ein Bescheid ergehen kann.
Fällt der Bescheid negativ aus,
beginnt ein Widerspruchs- und ggf.
ein Klageverfahren. Spätestens ab
diesen Zeitpunkt sollte man sich
einen fachkundigen Beistand hinzu-
ziehen. Rein rechtlich gesehen bleibt
dem Sozialamt aber keine Möglich-
keit, einen Integrationshelfer zu ver-
weigern.
Probleme von Seiten der Behörde
kann es beim Besuch von Privat-
schulen, wie z.B. den Montessori-
schulen geben. Nachdem diese Schu-
len aber in Bayern fast ausschließlich
als staatlich genehmigte Regelschu-
len zugelassen und gefördert wer-
den, besteht auch hier die Möglich-
keit, Integrationshelfer einzusetzen.
Immer häufiger wird auch um die
Möglichkeit eines Integrationshelfers
in der Förderschule nachgefragt. Hier
gilt aber, dass ein Integrationshelfer
grundsätzlich nur zur Verfügung ge-
stellt werden kann, wenn eine
Betreuung des behinderten Schülers
über das übliche Maß hinaus erfor-

derlich ist, so z.B. wenn ein Kind mit
Glasknochenkrankheit eine zusätzli-
che Betreuung benötigt, weil sonst
die Gefahr der Verletzung zu groß ist.

Die Problematik kann hier nur sehr
kurz und allgemein abgehandelt wer-
den, weil neben der Rechtslage die
individuellen Gegebenheiten der Kin-
der zur Klärung mit herangezogen
werden müssen. Für Detailfragen ste-
he ich Eltern weiterhin beratend zur
Seite.
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